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GroßherzogthumBaden.

Verfügungdes Oberschulraths, die Befreiung der eine Gewerb-
schule besuchendenSchüler vom Fortbildungsunterrichte betreffend.

Vom 4. Juni 1877.

Es ist zu unserer Kenntniß gekommen, daß fortbildungs-
pflichtige Schüler, um sichdem Besuche der Fortbildungsschule
zu entziehen, Aufnahme in einer Gewerbschulesuchen, in wel-

cher sie als sogenannte Gäste nur an einem Unterrichtsgegen-
stande- wie z. B. dem Zeichnen, sich betheiligen.

Indem wir die .,.Großh.Kreisfchulvisitaturen, Gewerbschul-
räthe und Ortsschulbehördenhieraus aufmerksam machen, be-
merken wir, daß die in §. l Abs. 2 des Gesetzesvom 18. Fe-
bruar 1874 »den Fortbildungsunterricht betreffend-«ausgespro-
chene Befreiung der eine Gewerbfchule besuchenden Schüler Von

der Theilnahme am Fortbildungsunterrichte nur dann eintritt,
wenn diese Schüler an sämmtlichenin einer Gewerbschule vor-

kommenden Lehrgegenständen,oder wenigstens an denjenigen sich
betheiligen, welche auch in der Fortbildungsschule gelehrt werden.

Karlsruhe, den 4. Juni 1877.

GroßherzoglicherOberschulrath.
Nokk.

Nr. 8859. Kramer.

Verfügungdes Oberschulraths, die Schulordnung betreffend.
Vom 13. Juli 1877.

Man sieht sich veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen,
daß in Schulgemeinden, wo die Uebung besteht, auch an an-

deren als den Sonn- und kirchlichenFeiertage-n, wie an den

sog. Bitttagen, Jahrmarktstagen, Fastnacht u. s. w. die Schule
freizugeben, der dadurch ausfallende Unterricht nachzuholen,
bezw. diese Tage an den Ferien in Abzug zu bringen sind.

Auch haben die örtlichenSchulaufsichtsbehördengemäß§. 55

der Schulordnung von dem Eintritte solcher besonderen Ferien-
tage jeweils der Großh. Kreisschulvisitatur Anzeige zu erstatten.

Karlsruhe, den 13. Juli 1877.

GroßherzoglicherOberschulrath.
Nokk. .

K
.

An rapi.
dle Großh- Bezirksümter,Kreisschnloisitaturen

Nr. 8997.
ch ssch V ihm M

KönigreichBayern.
Ministerial-Erlaß, die Disziplinarordnung für die k. bayerischen

Realschulen betreffend. Vom 18. Juli 1877.

Staatsministerium des Innern für Kirchen- und

Schulungelegenheiten. Jm Vollzuge des §. 27 der Schul-

ordnung für die k. bayer. Realschulen vom 29. April 1877

(Deutsche Schulgesetz-Samml. 1877 Nr. 26 u. ff.) wird den

obengenannten Stellen und Behörden in anliegendem Abdrucke
die allgemeine Disziplinarordnung für die Realschulen des Kö-

nigreiches mit dem Beisügen mitgetheilt, daß diese Disziplinar-
satzungen sofort mit Beginn des neuen Schuljahres Von den

Rektoraten den Schülern in feierlicher Weise bekannt zu ge-

ben sind»
Es ist Vorsorge getroffen, daß die Schulrektorate die für

ihre Anstalten nöthigen Exemplare der Disziplinarordnung auf

Bestellung bei der einschlägigen Postbehörde durch
die Expedition des Ministerialblattes für Kirchen- und Schul-
angelegenheitenbeziehenkönnen.
München, den 18. Juli 1877.

Dr. V. Lutz.
Der General-Sekretär:

an dessen Statt

der Ministerialrath
Dr. v. Völk.

An

sämmtlichek. Regierungen, Kammern
des Jnnern und die Rektorate sämmt-
licher k. Geiverbschulen.

Nr. 9137.

Disziplinen-Satzungen für die Schüler der Realschulen des Kli-
·

uigreichs Bayern. Vom 18. Juli 1877.

1. Allgemeine Pflichten der Schüler.

§. 1. Von allen Schülern wird erwartet, daß sie sichdurch

Religiosität,Sittlichkeit, Fleißund Anstand der Bildungsanstalt,
welche sie besuchen,würdig erweisen."

Jeder Schüler soll sich daher die«allgemeinen Gesetzeder

Sittlichkeit in seinem Thun und Lassen zur unwandelbaren

Richtschnur nehmen und sich nie einer unsittlichen, rohen oder

gemeinen Handlung schuldig machen.
Religiositätund Gottessurcht bethätigeder Schüler in sei-

nem ganzen Lebenswandel, insbesondere auch in der Ausübung
der religiösenPflichten seines Bekenntnisses-.

Alle Sonn- und Feiertage haben die Schüler dem Got-

tesdienste ihrer Konfessionmit Andacht beizuwohnen.
·
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§. 2. Gegen seine Mitfchüler soll jeder Schüler stets fried-

fertig, freundlich und verträglichsein und alles vermeiden, was

eine Störung der allgemeinen Eintracht und Harmonie herbei-
führen könnte.

Glaubt sich ein Schüler in irgend einer Weise von einem

Mitschüler beleidigt oder benachtheiligt, so hat er sich deshalb
an einen Lehrer oder an den Vorstand der Anstalt zu wenden;
jede Selbsthilfe ist verboten.

§. 3. Den Umgang mit Personen, welche Ehre und Sitt-

lichkeit gefährden, oder sonst verderblichenEinfluß auf die stu-
dirende Jugend üben, haben die Schüler sorgfältig zu meiden.

Der Umgang mit dimittirten oder exkludirten Schülern ist

durchweg verboten.

§. 4. Strengste Ahndung hat derjenige Schüler zu gewär-

tigen, der durch Kundgebung unlauterer Gesinnung die Mora-

lität seiner Mitschüler gefährdet oder dieselben zu unsittlichen
Handlungen, zur Lüge und Unbotmäßigkeitverleitet.

§. 5. Das Ziel, welches den Schülern der Realschule gesetzt
ist, läßt sich nur bei regelmäßigem,angestrengten Fleiße errei-

chen. Der Fleiß der Schüler sei kein äußerlicherund erstrecke

sich nicht blos auf die Anfertigung der Aufgaben; er gehe viel-

mehr aus einem tieferen Pflichtbewußtseinhervor und äußere

sich in der gewissenhaftenBenutzung der Zeit und der zur gei-
stigen Ausbildung gebotenen Hilfsmittel.
§. 6. Sinn für Anstand und Schicklichkeitwird bei jedem

Schüler einer Bildungsanstalt vorausgesetzt
Beim Verkehre mit Mitschülernund anderen Personen be-

fleißigesichder Schüler eines anständigen,sittsamen und beschei-
denen Benehmens, sowie einer gebildeten Sprechweise. Die Klei-
der der Schüler seien einfach und reinlich, auffallende Kleider-

tracht, das-Tragen von Abzeichenund jede Art geckenhaften
Auftretens ist verboten.

§. 7. Das Lärmen, Raufen, Schneeballenwerfen im Schul-
hofe und auf der Straße oder den Promenaden der Stadt ist
den Schülern schon aus Gründen der Schicklichkeituntersagt.
§. s. Dem Vorstande und sämmtlichenLehrern der Anstalt

«

ist der Schüler stets in und außer der Schule Gehorsam und

Hochachtung schuldig.
Wenn der Lehrer in das Lehrzimmer eintritt oder dasselbe

verläßt,haben sichsämmtlicheSchüler von ihren Sitzen zu erheben.
Auch gegen den Pedell der Anstalt haben sich die Schüler

anständig zu benehmen und demselben, wenn er im Dienste

handelt, Folge zu leisten.
II. Verhalten der Schüler in der Schule und beim

Unterrichte.

§. 9. Alle Schüler müssenmit sämmtlichenfür ihren Kurs

vorgeschriebenenBüchernund sonstigen Lehrmitteln versehen sein.
Der Schüler hat auf Reinhaltung seiner Bücher zu halten

und darf sich insbesondere nicht erlauben, in dieselben etwas

einzuschreiben. -

§. 10. Die Schüler haben sich täglichmit allem Nöthigen
versehen und anständiggekleidet rechtzeitig in ihrem Lehrzimmer
einznfinden und hier in geziemenderHaltung die Ankunft des

Lehrers abzuwarten.
Andere als die erforderlichenBücher oder sonstige ungeeig-

nete Dinge in die Schule mitzubringen, ist untersagt.
§.11. Für jede auf der Tagesordnung stehende Lektion

wird eine der Weisung des Lehrers genau entsprechende Vor-

bereitung gefordert.
Alle Aufgaben hat der Schüler sorgfältigund selbstständig

in der von dem Lehrer angeordneten Weise anzufertigen und

insbesondere die Hausausgaben pünktlichzur bestimmten Stunde

einzuliefern. .

Der Gebrauch von Uebersetzungen, gedruckten Präpara-
tionen und anderen Hilfsmitteln des Unfleißes ist verboten.

§.12. Jn der Regel soll der Schüler selbstständigohne
Nachhilfe sich zum Unterrichte vorbereiten. Wollen aber aus-

nahmsweise die Eltern oder deren Stellvertreter einem Schüler
einen nachhelfenden Unterricht ertheilen lassen, so muß davon

dem einschlägigenFachlehrer oder dem Rektor Anzeige ge-

macht werden.

§. 13. Während des Unterrichtes muß ununterbrochen Ruhe
und Aufmerksamkeit herrschen.

Die von dem Lehrer gestellten Fragen müssen alle Schüler
zu lösen versuchen; doch hat nur der Gesragte zu antworten,
ohne daß sich die anderen Schüler ein Vorsprechen oder Ein-

flüstern erlauben dürfen.
Die Probeafbeitenhat jeder Schüler selbstständiganzuferti-

gen; das Zusammenarbeiten, Abschreiben, sowie jede andere Art

von Unterschleif ist strenge verboten.

§. I4. Während der Unterrichtsstunden und in den kur-

zen Pausen beim Lehrerwechseldürfen die Schüler nie, außer
in dringenden Fällen und dann immer nur einzeln das Lehr-
zimmer verlassen.

Ebensowenig darf während der Unterrichtszeit ein Schüler
oder Lehrer ohne Noth aus dem Lehrzimmer gerufen werden.

§. 15. Es ist Ehrensache der Schüler eines jeden Kurses,
darauf zu sehen, daß die Wände und Bänke des Schulzimmers
rein gehalten werden und die aufgehängtenTafeln und Kar-

ten unbeschädigtbleiben. Jede an den Schullokalitäten und

Deren Einrichtung verübte Verunreinigung und Beschädigung

zieht die Verpflichtung zum Schadenersatzenach sich.
§. 16. Jeder Schüler ist zum regelmäßigenund ununterbro-

chenen Besuch aller Unterrichtsstunden in den obligatorischen
Fächernseines Kurses verpflichtet. ,

Mit gleicherPünktlichkeithat der Schüler die Stunden des

fakultativen Unterrichtes zu besuchen, zu dem er sich am Beginne
des Schuljahres gemeldet hat« Ein Austritt während des Schul-
jahres ist ohne Erlaubniß des Rektors und einschlägigenLeh-
rers nicht gestattet. .

.

§. 17. Wird ein Schüler durch Erkrankung an dem Besuche
des Unterrichtes gehindert, so hat er sofort Anzeige davon bei

dem Rektor zu machen. Bei unterlassener Anzeige erhält der

Pedell den Auftrag, in der Wohnung des Schülers Nachsicht zu

halten, wofür demselben eine Gebiihr von 20 Pfennigen zu

entrichten ist.
Bei seinem Wiedererscheinen in der Anstalt hat der Schüler

ein glaubwürdiges Zeugniß über den Grund und die Dauer

der Unterbrechung des Schulbesuches dem Rektor vorzulegen.
§. 18. Sollte ein Schüler aus irgend einem anderen

Grunde wünschen,von der Verpflichtung des Schul- oder Kir-

chenbesuchesaus kurzeZeit befreit zu werden,f so hat er sich dazu
die Erlaubniß vom Rektorate zu erbitten.

Wer ohne genügendeEntschuldigungsgründeeine Schul-
stunde oder gar einen oder mehrere Schultage versäumt, hat

strenge Bestrafung, unter Umständen Wegweisuug von der An-

stalt, zu gewärtigen.
’

§. 19. Kein Schüler kann, ohne sich über die Einwilligung
fder Eltern oder deren Stellvertreter genügend ausgewiesen zu

haben, seinen Austritt ans der Anstalt erklären.

§. 20. Jeder Schüler hat das vorschriftsmäßigeSchulgeld
zu entrichten. Gänzlicheoder theilweiseBefreiung hiervon kann
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UUV solchenSchülern bewilligt werden, die ihre Dürftigkeitdurch

amtliche Zeugnisse nachgewiesen haben und zugleichdurch Fleiß,

Fortgang und Betragen dieser Vergünstigungwürdig erscheinen-

Schülern, welche sich der bewilligten Befreiung unwürdig zei-
gen, wird dieselbe wieder entzogen.

lII. Verhalten der Schüler außerhalb der Schule-

§. 21. Auch in der vom öffentlichenUnterrichte nicht in

Anspruch genommenen Zeit soll der Schüler den Zweckseines
Besuches einer höherenBildungsanstalt wohl im Auge behalten;
die freie Zeit sei der Vorbereitung zum Unterrichte, der körper-

lichen und geistigenErholung und, soweit es möglich,der Pflege
edler Künste gewidmet.
§. 22. Das müßigeUmherfchlendern auf den Straßen und

Plätzen der Stadt ist verboten.

Ohne genügendeEntschuldigung darf sichkein Schülerüber
die vom Rektorate der Anstalt festgesetzteAbendstunde außerhalb
seiner Wohnung aufhalten.

Kein Schüler darf einen Hausschlüsselführen.
Wer ohne Vorwissen und Genehmigung des Rektors —-

Nothsälle ausgenommen —- eine Nacht außer seiner Wohnung
zubringt, wird dimittirt oder nach Umständen exkludirt.
§. 23. Söhne auswärtiger Eltern dürfen ihre Wohnungen

und Kosthäuser nur mit Zustimmung des Rektorates wählen,
auch nie einen Wechsel in dieser Beziehung vornehmen, ohne
Vorher bei dem Rektorate Anzeige gemacht und dessen Geneh-
migung eingeholt zu haben.
»

§. 24. Den öffentlichenGerichtsverhandlungen beizuwohnen
ist den Schülern verboten.

Zum Besuchevon Vereinen, oder zur Theilnahme daran,
ferner zum Besuche von Theatern, Konzerte-n und sogenannten ge-
schlossenenGesellschaften ist die Erlaubniß des Rektors nothwendig.

Ebenso ist den Schülernjede Veröffentlichungdurch die

Presse untersagt, wenn nicht vom Rektor dazu die Genehmi-
gung ertheilt worden ist. s

§. 25. Jn der Wahl der Privatlektüresollen die Schüler
dem Rathe ihrer Eltern und Lehrer folgen. Die Benutzung
von Leihbibliotheken ist denselben untersagt.
§. 26. Seine Erholung soll der Schülertmur in einer Weise

suchen, die seinem Alter und seiner Stellung als Zögling einer

Bildungsanstalt angemessen ist.
Der Besuch anständigerVergnügungsortemit Eltern und

erwachsenen Angehörigenist zwar im Allgemeinenerlaubt, kann
aber von dem Rektor nach Umständen eingeschränktoder ganz
verboten werden.

»

- Unter allen anderen Umständen ist den Schülern der Be-
such von Wirthshäusern und öffentlichenVergnügungsplätzen
strengstens untersagt.
§. 27. Das Rauchen wird sämmtlichenSchülern der An-

stalt in wohlmeinender Absicht widerrathen; auf der Straße
und den Promenaden der Stadt ist dasselbe strenge verboten.

§. 28. Vereinigungen nnd Zusammenkünfte,welche dem

Zwecke der Schule zuwiderlausen, oder mit dem wahren Wohl
der Schüler unverträglichsind, dürfen nicht stattfinden. Jus-
befondere sind Zusammenkünftezum Kartenspielen und zu Trink-

gelagen strengstens verboten. Für Zusammenkünftezu Tanz-
UUV Fechtübungenmuß die Erlaubniß des Rektors eingeholt
Werden- welche im Falle eines Mißbrauchesjederzeitzurückgezo-
gen werden kann.

§. 29. Die Bildung förmlicherStudentenverbindungen und

die Theilnahme an solchen, sowie regelmäßigeZusammenkünste
an öffentlichenVergnügungsplätzenin der Stadt und deren

Nachbarschaftsind strengstens untersagt und ziehen in der Re-

gel schon im ersten Betretungsfalle die Strafe der Dimission
nach sich.

«

§. 30. Die Veräußerung von Büchern oder anderen Ge-

genständenohne Genehmigung der Eltern oder deren Stellver-

treter, sowie leichtsinniges Schuldenmachen ist strengstens ver-

boten. Jede Art von Geldfammlung unter den Schülern der

Anstalt ist nur mit Genehmigung des Rektors gestattet.
§. 31. Die vorstehenden Disziplinarsatzungensind für den

Schüler die ganze Zeit hindurch verbindlich,währendwelcher
er einer Realschule angehört;auch währendder Ferien hat der-

selbe Alles das zu vermeiden, was seiner Stellung als Zög-
ling einer Bildungsanstalt zuwiderläuft.

Ebenso sind die Disziplinarsatzungen für die Privatstndi-
renden, welche später in eine Realschule eintreten wollen, maß-

gebend. Diese haben deshalb, wenn sie in einer Stadt, in

der sich eine Realschule befindet, ihre Studien machen, sich bei

dem Beginne ihres Privatstudiums und in der Folgezeit am

Anfange jedes Semesters dem Rektor der Anstalt vorzustellen.
""

IV. Disziplinarstrafen.

§. 32. Macht sich ein Schüler der Uebertretung einer Be-

stimmung der Disziplinarsatzungen schuldig, so wird gegen ihn
mit Disziplinarstrafen eingeschritten.

«

§. 33. Die Disziplinarstrafen sind folgende:
a) Schulstrafen, welche von jedem Lehrer verhängt werden

können:

I) Verweis, ,

L) Anweisung eines gesonderten Platzes während der

Lehrstunde,
Z) Hausarrest, über dessen Erstehung der Schüler ein

Zeugniß seines Vaters oder dessen Stellvertreter bei-

zubringen hat,
4) Schularrest mit Benachrichtigung der Eltern;

b) Rektoratsstrasen:
I) Verweis,

2) Karzer (Arrest bei verschlossenerThüre),
Z) Entziehung der Schnlgeldfreiheit und anderer Unter-

stützungen,
.

4) Androhung der Dimission.
§. 34. Erweisen sichdiese Strafen als fruchtlos, oder kom-

men schwerere Vergehen in Frage, so erfolgt die Dimission.
Der einmal Dimittirte kann an einer anderen Realschule

wieder aufgenommen werden. Das Rektorat, bei welchem er

sich zur Wiederaufnahme meldet, ist berechtiget, denselben einer

Aufnahmsprüfung zu unterwerfen.
·

»

Schüler, die zum zweitenmaledimittirt wurden, können nur

zu einem letzten Versuche nach Verlauf eines Jahres die Wie-

deraufnahme an einer anderen Realschule nachsuchen.
Ein Schüler, gegen welchen zum drittenmale die Dimis-

sionsstrase ausgesprochen wurde, kann an keiner Anstalt mehr
aufgenommen werden.

(§. 27 Absatz 5, 7, 8, 9 der Schulordnung vom 29.

April 1877.)
§. 35. Die Exklusion oder Ausschließungvon sämmtlichen

Anstalten wird bei nachgewiesenen groben sittlichen Vergehen
eines Schülers auf Antrag des Lehrerrathes von dem k. Staats-

ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenhei-
ten verfügt.

(§. 27 Abs. 10 der Schulordnung vom 29. April 1877.)

§. 36. Welche von den ausgeführtenStrafen im einzelnen

Falle zur Anwendung zu kommen habe, hängt von der Art
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des Disziplinarvergehens und dem früherenVerhalten des Schü-
lers ab. Doch wird dabei auch darauf Rücksichtgenommen-
ob der Schüler sein Vergehen offen und reumüthig eingesteht,
oder sich auf Ausflüchte und Lügen verlegt.
§. 37. Gegen den Vollzug der in den §§. 32——34 ein-

schließlichausgeführtenStrafen findet keine Berufung statt.
Schlußbemerkungen.

Vorstehende Disziplinarsatzungen sind am Anfange jedes
Schuljahres von dem Rektorate den Schülern in feierlicher
Weise bekannt zu geben.

Jeder Schüler soll ein gedrucktes Exemplar derselben er-

halten und eine Bescheinigungdarüber beibringen, daß er das-
selbe seinen Eltern oder deren Stellvertretern zur Einsicht vor-

gelegt hat.
Eltern und deren Stellvertreter sind verpflichtet, das Rek-

torat in der Handhabung der Disziplin zu unterstützenund

demselben auf Verlangen Aufschlußüber den häuslichen Fleiß
und die Lebensordnung ihrer Söhne und Pfleglinge zu geben.

Freie nnd HansesiadtLübech
Bekanntmachung, die mit der GroßherzoglichBadischenRegierung
getroffene Vereinbarung wegen gegenseitiger Behandlung schul-

pflichtiger Kinder betreffend. Vom 21. Juli 1877.

Nachdem der Senat, auf Grund «der im Rath- und

Bürgerschlussevom 30. Oktober 1876 ihm ertheilten Ermäch-
tigung, durch gegenseitige Erklärungen mit der Großherzoglich
Badischen Regierung dahin übereingekommenist:

daß die dem LübeckischenFreistaate angehörendenKin-

der, welche sich im GroßherzogthumeBaden aufhalten, und

die dem GroßherzogthumeBaden angehörendenKinder,
welche sich in dem LübeckischenFreistaate aufhalten, nach
Maßgabe der im Lande des Aufenthaltes bestehenden Ge-

setze wie Jnländer zum Besuche der Schule herangezogen
werden sollen;
daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule nicht nur

auf die eigentlicheElementarschule, sondern, wo daneben
eine sogenannte Sonntags- oder Fortbildungsschule mit

obligatorischem Charakter besteht, auch auf diese sich
erstreckt;
daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der

zuständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen,
daß sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzgebung
ihrer Heimath normirt ist, vollständigGenüge geleistet ha-
ben, vom ferneren Schulbesuche zu entbinden sind, auch
wenn das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetz
eine größereAusdehnung des obligatorischen Unterrichtes
vorschreibt,

wird solches hierdurch zur allgemeinen Kunde gebracht, mit

dem Hinzufügen, daß für den LübeckischenFreistaat die Aus-

stellung der Zengnisse über die Erfüllung der Schulpflicht dem

Schulrathe übertragenist.
Gegeben Lübeck, in der Versammlung des Senates,"

am 21. Juli 1877.

Eduard Hach Dr.,
Secretarius.

Königreichpreußen
Erkenntnißdes KöniglichenOberverwaltungsgerichts, den Ausschluß
der Grundsteuer von außerhalb der Schnlgemeinde gelegenen
Grundstückenbei Veranlagung der Schulsteuer betreffend.

Vom 28. März 1877.

Jm Namen des Königs.
Jn der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde K., Beklagte und Revisionklägerin,
wider

die EigenthümerK., N., P. 2c. ebendaselbst, Kläger und

Revisionsbeklagte,
hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung
vom 28. März 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,
für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des

KöniglichenBezirksverwaltungsgerichtszu C. vom 27.

September 1876 zu bestätigen,der Werth des Strenge-
genstandes auf 54 Mark 49 Ps. festzusetzenund die Ko-

sten des Revisions-Verfahrens der Beklagten zur Last
zu legen.

Von Rechts Wegen.
Gründe.

Jn der SchulgemeindeK. werden die Kosten der Unterhal-
tung der Schule nach dem Maßstabe der Klassen-, Grund- und

Gebäude-Steuer aufgebracht Bei der im Jahre 1874 erfolgten
Ausschreibung von Schulbaukosten, Lehrergehalt und Schulholz-
geld ist den Einwohnern, welche außerhalb des Schulbezirkes
Grundstücke besitzen, auch die Grundsteuer von diesen Grund-
stücken in Rechnung gestellt. Acht so belastete Eigenthümer—-

die in rubro genannten Kläger —- hielten dies für nicht ge-

rechtfertigtund beantragten bei dem Kreisausschusse des Kreises
S., den Gemeindevorsteher K. anzuhalten, eine andere Repar-
tition auszustellen.

Der Kreisausschuß leitete das Verwaltungsstreitverfahren
ein, in welchem er mit den Klägern und dem Schulvorstande
verhandelte, und entschieddemnächstunterm L. Juni 1876 dahin:

daß die Veschwerdeführervon dem Schulvorstande mit
der Grundsteuer von außerhalb der Gemeinde K. liegen-
den Grundstücken zu den Schulbeiträgennicht herange-
zogen werden können.

Hiergegen legte der Schulvorstand Berufung ein; das Be-

zirksverwaltungsgericht zu C. wies jedoch, nachdem die Kläger
noch angegeben hatten, daß von ihnen pro 1875 für die au-

ßerhalb des Schulbezirkes liegenden Grundstückean Schulbu-
trägen 54,49 Mark erhoben seien, mittels Erkenntnisses vom

27. September 1876 das Rechtsmittel zurück,indem es, unter

Festsetzung des Werthes des Streitgegenstandes aus 60 Mart,
die Kosten des Verfahrens außer Ansatz ließ, die baaren Aus-

lagen des Verfahrens und der Kläger aber der Schulgemeinde
K. zur Last legte.

,

s Der zweiteRichter führt zunächstaus, daß, insoweit es sich
um Baukosten handele, eine Berufung nach §. 135 X. Zb der

Kreisordnung nicht zulässigsei und begründetseine Entscheidung
im Weiteren, wie folgt:

Nach §. 31«Theil II. Titel 12 Allgemeinen Laudrechts
sollen die Beiträge unter die Hausväter des Schulortes
nach Verhältniß ihrer Besitzungen und Nahrungen bil-

lig vertheilt werden. Die Vertheilung geschieht nach
Analogie des §. 43 Theil II. Titel 7 AllgemeinenLand-

rechts in der Regel nach dem Verhältnisse,in welchem
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die Staatssteuern aufgebracht werden, und es ist anzuer-

kennen, daß schon eine Nepartition nach der Klassen-
oder Einkommensteuer, weil bei Normirung der Steuer-

sätzedanach auch das Einkommen aus dem Grundbe-

sitze mitberücksichtigtwird, zur Erfüllung der Bestim-

mung des §. 31 Theil Il. Titel 12 vollständig genügt;
denn Unter den Ausdrücken ,,Besitzungen und Nahrun-
gen« in dem angeführten §. ist eben das Einkommen
aus solchen Besitzungen und Nahrungen zu verstehen-
Man hat indeß auch die Heranziehung der Grundsteuer
bei Feststellungdes Beitragsverhältnissesfür zulässiger-

klärt, weil die mit Grundstückenangesefsenen Hausväter
wegen ihres festeren Domizilverhältnissesein größeres
Interesse an dem Bestehen der Schule hätten. Dieser
Grund trifft indeß nicht zu, wenn und insoweit der

Grundbesitz der Hausväter des Schulortes in anderen

Gemeinden belegen ist. Deshalb haben die Reskripte
vom 19. März und 20. August 1861 eine Berücksichti-
gung der von außerhalbder Gemeinde belegenen Grund-

stücken zu zahlenden Grundsteuer bei Festsetzung der

Schulbeiträgefür unzulässigerklärt (cfr. Ministerial-Blatt

»

für die innere Verwaltung, Jahrgang 1862 Seite 8).
Die Beschwerden der Kläger mußten hiernach für

-

begründet erachtet werden. Demgemäß rechtfertigt sich
die Zurückweisungder Berufung und gemäß §§. 72 und

78 des Gesetzes vom 3. Juli 1875 die Entscheidung be-

züglich des Kostenpunktes
Gegen diese Entscheidung hat der Schulvorstand Revision

eingelegt. Er behauptet, daß das Verfahren-an wesentlichen .

Mängeln leide, weil der §. 35 des Gesetzes vom Z. Juli 1875

nicht beachtet worden, daß die §§. 29, 31, 34 Titel 12 Theil 11.

Allgemeinen Landrechts durch Nicht- beziehungsweise unrichtige
Anwendung verletzt seien, daß hinsichtlich der Baukosten nicht
§. 135 X. Nr. Bb der Kreisordnung, sondern Nr. 1 daselbst An-

wendung finde, weil der Bau bereits ausgeführt und die Ko-

sten beigetrieben seien.
-

Der Antrag des Schulvorstandes geht hiernach dahin,
unter Aufhebung des Erkenntnisses des KöniglichenBe-

zirksverwaltungsgerichtes zu C. vom 27. September 1876

das Erkenntniß des Kreisausschussesdes Kreises S. vom

2. Juni 1876 dahin abzuändern, daß Kläger mit ihrer
Klage abzuweisen.
Kläger haben Bestätigung der Vorentscheidungbeantragt.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Daß in der Klageschrift die Person des Beklagten nicht ge-

nau bezeichnet ist, kann als ein wesentlicher Mangel nicht gel-
ten, da nach §. 41 des Gesetzes vom 3. Juli 1875 der Kläger s

noch in der mündlichenVerhandlung die Klage ergänzen und
abändern kann, nnd es Aufgabe des Vorsitzenden des Gerich-
tes ist, dahin zu wirken, daß sachdienlicheAnträge gestellt wer-

den. Es fragt sich deshalb nur, ob dem Schulvorstande mit

Recht die Partei-Rolle des Beklagten zugetheilt ist, und die

Beantwortung dieser Frage hängt wieder davon ab, ob die

Verpflichtungzur Rückerstattungder überhobenen Beiträge der
;

Schulgemeinde als korporativem Rechtssubjektoder denjenigen
T

Hausvätern obliegt, welche in Folge der Mehrbelastung der

Klägermit einem zu geringen Betrage pro 1875 veranlagt wor-

den Und- Insoweit es sich hierbei um die Aufbringung des

Lehrergehaltes und der Kosten der Beschaffung des Schulholzes
handelt- kommt in Betracht, daß die zu diesem Behufe erhobe-
nen Beiträge den Klägern von dem Schulvorstande als dem

l
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Vertreter des korporativen Rechtssubjektesder Schulgemeinde
auferlegt worden sind und daß demnach auch der Anspruch
auf Rückerstattungder zuviel bezahlten Beiträge von ihnen ge-

gen die Schulgemeinde als solche geltend gemacht werden darf.
Es muß daher dem Vorderrichter darin beigetreten werden, daß
der Schulvorstand als Vertreter des korporativen Rechtssubjek-
tes der Schnlgemeinde — (Erkenntniß des Königlichen Ober-
Tribunals vom 7. Dezember 1872, Striethorst Archiv, Band
87 S. 274) —, insoweit die Ausbringung des Lehrergehaltes
und der Kosten der Beschaffung des Schulholzes in Frage steht,
passiv zur Sache legitimirt ist.

Ob dies auch hinsichtlich des Betrages, welchen die Kläger
als Schulbaukosten gezahlt haben, anzunehmen ist, kann dahin
gestellt bleiben, da hinsichtlich dieser die Entscheidung des Kreis-

ausschusses nach §. 135 X. 3b der Kreisordnung im Verwal-

tungsstreitverfahren eine endgiltige ist, und was diese betrifft,
der Vorderrichter daher mit Recht die Berufung als unstatthaft
zurückgewiesenhat.

«

Jn der Sache selbst ist dem Vorderrichter auch darin bei-

zupflichten, daß bei der Utnlegung der Schulsteuer nach dem

Maßstabe der Grund- und Klassensteuer auf die zur Schule ge-

wiesenen Hausväter nur die Grundsteuer von dem im Schul-
bezirkebelegenen Grundstücken in Rechnung gestellt werden darf.
Der §. 31 Titel 12 Theil lL Allgemeinen Landrechts schreibt
ausdrücklich vor, daß die Beiträge unter die Hausväter nach
Verhältniß ihrer Besitzungen und Nahrungen billig
vertheilt werden sollen. Das Wort »Besitzungen«weist auf den

»

Ertrag der dem Hausvater gehörigenGrundstücke,das Wort

,,Nahrungen«auf das Einkommen des Hausvaters hin. Bei-

des soll berücksichtigtwerden. Und da die Grundsteuer nach
dem Ertrage der Ländereien, die Klassensteuer nach dem Ein-

kommen bemessen wird, so muß die Vertheilung nach dem Maß-

stabe der Grund- und Klassensteuer als dem §. 31 a. a. O. völ-

lig entsprechend erachtet werden. Es fragt sich daher nur, ob

unter ,,Besitzungen«in der angeführtenGesetzesstelleauch Grund-

stückezu Verstehen sind, welche außerhalb des Schulbezirkes lie-

gen. Dies muß jedoch verneint werden. Wenn das Allge-
meine Landrecht in Bezug auf eine Schule von ,,Besitzun-
gen« spricht, so können darunter nur solcheverstanden werden,
welche im Schulbezirke liegen. Jn einem analogen Zusam-
menhange ist im Titel 11 Theil II. des Allgemeinen Landrech-
tes, —- wo es sich um den Bau und die Unterhaltung der

Kirchengebäudehandelt — von ,,Stellen«, von der Kontribu-

tiou nicht unterworfenen Grundstücken(§§. 717, 736 u. a. m.)
die Rede. Nach der Fassung dieser Gesetzesvorschriftenaber

kann überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, daß hinsichtlich
der dort genannten Stellen beziehungsweiseGrundstückeEinge-

’

pfarrte nur dann beitragspflichtig sind, wenn Erstere im Kirch-
spiele liegen. Der Vorderrichter macht sich daher keiner Ver-

letzung der §§. 29, 31 Titel 12 Theil 11. Allgemeinen Land-

rechts schuldig,wenn er annimmt, daß die Kläger nach dem Maß-

stabe der Grundsteuer ihrer außerhalbdes Schulbezirkes belegenen
Ländereien zur Schulsteuer nicht herangezogen werden können.

Die Revision war demgemäßals unbegründetzu verwerfen.
Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72 des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Ges.-Samml. S. 3·75).
Urkundlich unter dem Siegel des KöniglichenOberverwal-

tungsgerichts und der verordneten Unterschrift.
(L. S.) Persius.

O. V. G. Nr. 821.
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Ministerial-Erlaß, die wissenschaftlicheVorbildung der Kandidaten

für das Supernumerariat bei der Verwaltung der indirekten
Steuern betreffend. Vom 13. Juni 1877.

Berlin, den 13. Juni 1877.

Der Herr Finanz-Minister hat unter dem 22. v. M. an

sämmtlicheProvinzial-Steuerdirektoren eine Verfügung erlassen,
in welcher die durch die Verfügungenvom 18. März und 15.

Juni 1874 einstweilen nachgegebenen Erleichterungen der An-

forderungen an die wissenschaftlicheVorbildung der Kandida-

ten für das Supernumerariat bei der Verwaltung der indirek-

ten Steuern aufgehoben und die Anforderungen fortan wieder

auf das in der Verfügung vom 14. November 1859 (Wiese,
Verordnungen 2c. I. S. 231) vorgeschriebeneMaß erhöht sind.

Jn der Anlage erhält das Königliche«Provinzial-Schulkol-
legium Abschrift der gedachten Verfügung des Herrn Finanz-
Ministers, insoweit dieselbe für höhere Schulen von unmittel-

barer Bedeutung ist.
«

Das KöniglicheProvinzial-Schulkollegiumwolle die höhe-
ren Schulen Seines Amtsbezirkes von dem Inhalte der Ver-

fügung des Herrn Finanz-Ministers in Kenntniß setzen.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Jm Auftrage: Greisf.
An

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schulkollegien.
U. ll. 1396.

Berlin, den 22. Mai 1877.

Nach den eingegangenen Anzeigen sind die Meldungen
zum Supernumerariat bei der Verwaltung der indirekten Steuern

im vergangenen und im laufenden Jahre in solchem Umsange
erfolgt, daß ein Mangel an Supernumeraren im Allgemeinen
nicht mehr vorhanden ist. Mit Rücksichtauf die in den letzten
Jahren wesentlich verbessertenEinkommensverhältnisseund Avan-

-cements-Aussichten der Supernumerare ist eine Abnahme der

Meldungen auch für die Folge nicht zu erwarten, vielmehr an-

zunehmen, daß dem in einzelnen Provinzen etwa hervortreten-
den Mangel durch -Ueberweisung derjenigen Kandidaten, welche
sich in anderen Provinzen über die vorschriftsmäßigeZahl hin-
aus melden, oder durch einen entsprechenden Austanfch der be-

reits angenommenen oder für die Anstellung geprüften Super-
«

numerare abznhelfen sein wird. Demnach wird die den Pro-
vinzial-Steuerdirektoren in den Verfügungen vom 18. März
1874 —- IlL 3083 —- unter l und vom 15. Juni 1874 —

llL 7942 —- auf Grund AllerhöchsterErmächtigung bis auf
Weiteres ertheilte Ermächtigung zur Annahme auch solcher
jungen Leute, welche nur das Zeugniß der Reife für die Prima
eines Gymnasiums oder einer Realschule I. Ordnung oder das

Zeugniß der Reife aus der Prima eines Progymnasiums oder

einer anerkannten höheren Bürgerschulebesitzen,hiermit aufge-
hoben und die Anforderung an die wissenschaftlicheVorbildung
derKandidaten für das Steuersupernumerariat fortan wieder

auf das in der Verfügung vom I4. November 1859 —- 111.

25012 — vorgeschriebene Maß erhöht.
«

Es können jedoch solche junge Leute, welche vor dem Er-

lasse gegenwärtigerVerfügung die Lehranstalten mit den nach
den Erlassen vom 18. März und 15. Juni 1874 genügenden
Schulzeugnissen in der ausgesprochenen Absicht des Eintrittes

bei der Steuerverwaltung verlassen haben und zur Zeit ihrer
Militairpflicht genügen, noch als Supernumerare angenommen
werden, sofern sie die übrigen dieserhalb bestehendenBedin-

gungen erfüllen und als gute Erwerbungen für die Steuerver-
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waltung zu betrachten sind. Für die Annahme, die Ausbil-

dung und die Anstellung der Supernumerare bei der Verwal-

tung der indirekten Steuern sind die folgenden Bestimmungen,
denen die in der Zirkularverfügungvom 10. Juli 1839 (Zen-
tralbl. S. 216) und in den dieselbe ergänzenden Verfügungen,

insbesondere vom 14. November 1859 und vom 18. März 1874

Ziffer 2 und 3 (lIl. 3083) ertheilten Vorschriften zu Grunde

liegen, maßgebend.

I. Annahme zum Steuer-Supernu1nerariat.

Die Provinzial-Steuerdirektoren sind zur Annahme der

Supernumerare selbstständigbefugt, wenn die Bewerber:

I) die erforderliche wissenschaftlicheVorbildung besitzen, d. h.
entweder

a. die erste Klasse eines Gymnasiums oder einer vollstän-

digen Realschule l. Ordnung mindestens ein Jahr lang
mit gutem Erfolge besucht haben, oder

b. aus einer zu Entlassungsprüfungen berechtigten Real-

schuleL. Ordnung mit dem Zeugnisse der Reife zum

Abgange entlassen sind, oder

c. durch ein auf Grund vorhergegangener Prüfung aus-

gestelltes Attest des Vorstehers einer der zu b. genann-

ten Anstalten darthun, daß sie diejenigen Kenntnisse be-

sitzen, welche in der ersten Klasse derselben gelehrt wer-

den, daß sie mithin die Reife zur Entlassung haben
und durch die Schulzeugnisseden Nachweis über be-

Wiefenen Fleiß, gutes Betragen, und gute Fähigkei-
ten führen;

2) die Militairpflicht als einjährig Freiwillige durch befriedi-
gend geleistete Militairdienste erfüllt haben und einen ge-

sunden, Anstrengungen ertragenden Körper besitzen;
3) durch zuverlässigeSustentations-Zeugniffe nachweisen, daß

sie im Besitze der Mittel sind, um sich überall, wo sie zu

ihrer Ausbildung beschäftigtwerden sollen, im Ganzen
mindestens drei Jahre und auf Erfordern noch länger,

ohne Beihilfe des Staates zu erhalten;
und wenn

4) die für den Provinzialbereich vorgeschriebeneAnzahl der

Supernumerare nicht überschrittenwird.

Unter den vorstehenden Bedingungen ist nach dem Staats-

ministerialbeschlusse vom LI. Juli 1868 (Zentralbl. S. 411)

und nach Art. Ill. der Reichs-Verfassung die Annahme auch

solcher jungen Leute zulässig,welche einem anderen deutschen

Bundesstaate angehören.
Die Meldungen zum Eintritte in das Supernumerariat

sind, mit den erforderlichen Attesten, zunächstan diejenigen Pro-

vinzial-Steuerdirektoren zu richten, in deren Bezirk die An-

nahme gewünschtwird.

Junge Leute, welche eine der vorstehenden Bedingungen
nicht erfüllen, können nur in besonders dazu angethanen

Fällen mit meiner Genehmigung angenommen werden.

Jch bemerke dabei:
"

Zu l. Die Zeugnisse der anßerpreußischendeutschen Gym-
s nasien sind denjenigen der preußischenGymnasien, die Zeug-

nisse der übrigen deutschen höheren Lehranstalten aber denjeni-
gen der unter 1 genannten Preußischeninsoweit gleich zu ach-
ten, als die Anstalten in dem vom Reichskanzler-Amteim Zen-
tralblatte des DeutschenReiches unterm 19. Januar 1876 (Zen-
trablatt für das Deutsche Reich S. 41 ff.) bekannt gemachten
Verzeichnisseoder in den dazu ergangenen oder späterergehen-
den Nachtragsverzeichnissenaufgeführtsind.
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Zu 2. Junge Leute, welche zum Militärdienste sür un-

tauglich befunden oder vorläufig zurückgestelltsind, dürfen mit

meiner Genehmigung nur bei vorzugsweiser geistiger Begabung
und nur dann angenommen werden, wenn die Zulassung zum
Militärdienste wegen solcher körperlichenMängel verweigert

worden, die ganz besonders nur für diesen Dienst ungeeignet
Macheth Und Wenn auf Grund weiterer Untersuchung anzuneh-
men ist, daß die körperlicheBeschaffenheitauch zur Ableistung
des Grenz- und Steuer-Aufsichtsdienstes vollständig ausreicht-
Es bleibt aber die Entlassung ausdrücklichfür den Fall der in

letzterer Beziehung nicht genügenden Beschaffenheit vorzubehal-
ten. Anträge, die Annahme junger Leute schon vor der Ab-

leistung des Militärdienstes und unter Vorbehalt der späteren

Ableistung desselben zu gestatten, sind auf besondere Ausnah-
mefälle zu beschränkenund es bleibt, wenn meine Genehmigung
zur Annahme ertheilt wird, dem Kandidaten bei der Annahme

protokollarisch zu eröffnen,daß ihm der noch abzuleistende Mi-

litärdienst weder auf die festgesetzteVorbereitungszeit, noch als

Zivildienst überhaupt angerechnet werden könne. Auch ist mit

Nachdruck darauf zu halten, daß der Eintritt in den Militär-

dienst rechtzeitig nachgesucht wird und spätestensmit dem Ab-

laufe des ersten Vorbereitungsjahres erfolgt.
Damit der Verwaltung der indirekten Steuern in den Su-

pernumeraren ein tüchtiges und durchgebildetes Material für
die höheren Stellen des ausübenden, des Kassen- und Büreau-

dienstes gesichert bleibt, ist vor der Annahme des Kandidaten

mit besonderer Sorgfalt zu erörtern, ob die vorgedachten Be-

dingungen in vollem Umfange erfüllt sind und ob der Kandi-

dat auch äußerlich eine für die Eigenthümlichkeitendes Dien-

stes in der Steuerverwaltung erwünschtePersönlichkeitist. Jus-
besondere ist der Kandidat — wie bisher — einer mündlichen
und schriftlichen Prüfung durch einen Ober-Jnspektor zu unter-

werfen, um festzustellen, daß der Kandidat eine gute leserliche
Hand schreibt, gute Kenntnisse, namentlich im Deutschen, in
der Geschichte,Geographie, sowie in der Mathematik und Arith-
metik besitztund befähigt ist, seine Anschauungen über einen ge-

gebenen Gegenstand klar und verständlichwiederzugeben. Die

Prüfungsaufgaben im deutschen Ausdrucke sind, den Verhält-
nissen des Examinanden entsprechend, auf die Behandlung von

Fragen und Ereignissen des praktischen Lebens zu richten und

die Aufgaben in der Mathematik 2c. so zu wählen, daß zu ih-
rer Lösung weniger die Kenntniß der mathematischen Wissen-
schaft als ein gutes Auffassungsvermögenund die Fähigkeit,
schnell und richtig zu rechnen erforderlich ist. Wird aus Grund
der den Provinzial-Steuerdirektoren mit gutachtlichem Berichte
vorzulegenden Prüfungsarbeiten die Annahme genehmigt, so
ist der Kandidat für die Verwaltung der indirekten Steuern

zu vereidigen und demselben unter Mittheilung der etwa zu
stellenden besonderen Bedingungen seine Annahme zu Protokoll
zu eröffnen,daß ihm aus der Annahme noch kein Anspruch auf
Diensteinkommen oder definitive Anstellung erwachse, daß er

sich den Bestimmungen der Verwaltung hinsichtlich seiner Be-

schäftigungauch in anderen Provinzen bedingungslos zu un-

terwerfen und daß er beim Mangel an Fleiß und Fortschritten
oder bei tadelhaftem Verhalten die sofortige Entlassung ohne
Weiteres zu gewärtigenhabe. —- 2e.

«

Der Finanz-Minister.

An
Camphausen.

sämmtlicheHerren Provinzial-Steuer-Direktoren
1II. 6047 1. 7891 F. M.

s
Ministerial-Erlaß,den Religionsunterricht an den höherenLehr-

anstalten betreffend. Vom 14. Juni 1877.

Berlin, den 14. Juni 1877.

Die von dem KöniglichenProvinzial-Schulkollegium in

dem Berichte vom 4. d. M. gestellteAnfrage, ob die unter dem

6. April 1859 erlassene Zirkularverfügungüber den Religions-
unterricht von Dissidentenkindern noch in Geltung stehe, erle-

digt sich durch meine Zirkularverfügungvom 29. Februar 1872,
in Verbindung mit der durch die neuere Verfügung vom 26.—

Januar 1875 dazu gegebenen Erläuterung.
Die Zirkularverfügung vom 29. Februar 1872 wird in

den Eingangsworten ausdrücklichals eine ,,Aenderung der be-

stehenden Vorschristen«bezeichnet,worin enthalten ist, daß durch
dieselbe die entgegenstehenden Vorschriften aufgehoben sind.
Die genannte Verfügung setzt die Bedingungen fest, unter wel-

chen Schüler von der Verpflichtung zur Theilnahme an dem

lehrplanmäßigenReligionsunterrichte entbunden werden können.

Sie bezieht sichalso nur auf Schüler, welche zur Theilnahme
an dem Religionsunterrichte verpflichtet sind, das heißt auf die-

jenigen Schüler, welche (beth. deren Eltern) derjenigen Kon-

fession angehören, in welcher an der betreffenden Schule lehr-
planmäßigerReligionsunterricht ertheilt wird; denn nach dem

Grundsatze des Allg. Landrechtes (Thei12 Titel 12 §. 11) kön-
nen Schüler zur Theilnahme an dem Religionsunterrichte in
einer Konfession, welcher sie (bezw. ihre Eltern) nicht angehö-
ren, überhaupt nicht angehalten werden, es dürfen also für ihre
Dispensation von demselben nicht erst noch besondere Bedin-

gungen aufgestellt werden. Wenn über diese aus dem all-

gemeinen Rechtsgrundsatze sich ergebende Auffassung meiner

Zirkularverfügungvom 29. Februar 1872 noch irgend ein

Zweifel entstehen konnte, so ist derselbe durch meine, auf be- .

sonderen Anlaß erfolgte Verfügung vom 26. Januar 1875 be-

seitigt, welche ich deshalb durch das Zentralblatt 1875 S. 90

zu allgemeiner Kenntniß habe bringen lassen. Denn indem die

Erklärung gegeben wird, daß ,,Schüler, welche in einer Reli-

gion, bezw. Konfession, erzogen werden sollen, für welche im

allgemeinen Lehrplane der betreffenden Anstalt Unterrichtsstun-
den nicht angesetzt sind, auf den Antrag der Eltern ohne
weiteres von dem Religionsunterrichte zu dispensiren« sind,
so ergiebt sich, daß die Dispensation der Kinder von Dissiden-
ten, welche in giltiger Form aus der Landeskirche ausgetreten
sind, nicht von besonderen Bedingungen kann abhängig ge-

macht werden, also die Verfügung vom 6. April 1859, inso-
weit sie entgegengesetzteVorschriften enthält, außer Kraft ge-

setzt ist.
«

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

An
das KöniglicheProvinzialsSchulkollegium zu N.

U. II. 1496·

Ministerial-Erlaß,die fortdauernde Giltigkeit des §. 33 Theil Il.
Tit. 12 des Allg. Laudrerhts, wie die Befugniß der Staats-

behördezur Durchführungdieser Bestimmung betreffend.
Vom 19. Februar 1877.

Berlin, den 19. Februar 1877.

Ew." Wohlgeboren eröffne ich auf die Beschwerde vom 10.

November pr» betreffend die Heranziehung der Gutsherrschaft
zu N. zu Beiträgen für die katholischeSchule daselbst, daß ich
dieselbe nicht für begründeterachten kann.

Der Ausführung, daß der §. 33 Tit. 12 Th.11. des Allg.
Land-Rechts durch die Versassungsbestimmungenund die an-
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derweitige Regelung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse
aufgehoben sei, kann ich nicht beipflichten, vielmehr muß in

Uebereinstimmung mit der Entscheidungdes Königl.Ober-Tri- j

bunals vom 4. Januar 1865 (Archiv für Rechtsf. Bd. 58

S. 47) und in Betreff der dortigen Provinz in Konsequenz der

Entscheidung desselben Gerichtshofes vom 14. Juli 1865 (Zen-
tralbl. 1866 S. 45) die fortdauernde Giltigkeit dieser gesetzli-
chen Bestimmung angenommen werden« Ferner kann auch, da :

die Zahlungs-Unfähigkeitder in Rede stehenden Tagelöhner be-
Kiely Koblenz»Magdeburg·

reits durch Exekution festgestelltist, aus den Worten des §. 33

»auf eine Zeit lang« so lange kein begründeterEinwand gegen
das von der KöniglichenRegierung zu N. gebilligte Verfahren
hergenommen werden, als nicht die Behauptung aufgestelltwird,
daß die erwähnten pflichtigen Personen zur Entrichtung der

«

Schnlbeiträge im Stande sind.
«

Was den ferneren Einwand betrifft, daß nur die Tagelöh-
ner selbst und nicht ein Dritter z. B. der Staat auf Grund

des §. 33 zur Geltendmachung eines Anspruches gegen die

Gutsherren berechtigt seien, so erscheint auch dieser Einwand un-

begründet. Von Auffichtswegenhat die Staatsbehörde die Ver-

pflichtung, die Existenz und das Fortbestehen der Schulen zu

sichern. Die Staatsbehörde muß daher —- wenigstens interimi- ;

stisch — befugt sein, die Gutsherrschaften zur Erfüllung der

ihnen nach dem §. 33 cit. obliegenden Verpflichtung anzuhalten.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Jm Auftrage: Greifs.
Au

den 2c. «

U. 111. 6168.

Ministerial-Erlaß, die Gewerbeschulen und Realschulen 2. Ordn.,
deren Abiturienten zur Prüfung für den Staatsdienst im Maschi-

nenfache zugelassen werden, betreffend. Vom 9. Juni 1877.

Berlin, den 9. Juni 1877.

Durch §.1 der von dem Herrn Handels-Minister unter

dem 27. Juni v. J. erlassenen ,,Vorschristen über die Ausbil-

dung und Prüfung für den Staatsdienst im Bau- und Maschi-
nenfach« wird als eine Bedingung für die Zulassung zu der

betreffenden Staatsprüfung die Ablegung der Reifeprüfung auf
einem Gymnasium oder einer Realschule l. Ord. vorgeschrieben;
für den Staatsdienst im Maschinenfache wird die Entlassungs-
prüfung bei den nach dem Reorganisationsplane vom 21. März
1870 eingerichteten KöniglichenGewerbeschulender Reifeprü-

fnng der Gymnasien und Realschulen 1. Ord· gleichgestellt.
Jn der letzterenHinsicht hat der Herr Handels-Minister un-

ter dem 26. v. M. die Modifikation eintreten lassen, daß auch
die mit dem Zeugnisse der Reife Von der Friedrichs-Werderschen
und der LuisenftädtischenGewerbeschule in Berlin und von den

Realschulen 2. Ord. zu Kiel und Altona entlassenen Schüler
bis auf weiteres und so lange keine Veränderungen in der ge-

genwärtigenOrganisation dieser Lehranstalten eintreten, zu der

Prüfung für den Staatsdienst im Maschinenfache zugelassen
werden sollen, sofern sie im übrigen den Anforderungen der

Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staats-

dienst im Bau- und Maschinenfache vom 27. Juni v. J. ge-
"

nügen. Den Neifezeugnissender Realschulen 2. Ord. zu Mag-
deburg und zu Essen hat der Herr Handels-Minister die gleiche
Geltung nicht zuerkannt, weil der Kursus dieser Lehranstalten
nur siebenjährigist, dagegen sich bereit erklärt, falls noch an-

dere Realschulen 2. Ord. mit einem mindestens achtjährigenLehr-
kursus bestehen sollten, in nähere Erwägung zu nehmen, wel-

- Diesjährige Feier des Sedantages.

Anzeigen;
»
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Echen derselben die gleiche Vergünstigung zu gewähren sein
möchte.

,

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlasse ich,
. die betreffenden Lehranstalten Seines Amtsbezirkes hiervon in

Kenntniß zu setzen.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

An
Falk.

die KöniglichenProvinziabSchulkollegienzu Berlin,

U. 11. 1400.

Die ,,Deutfche Schulzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,
etithält«rtiNr· 33: Anitliches. Leitartikel: August Merget, Se-
minardirektor In»Berlin. Korrespondenzen: Berlin (Die Generalver-
sammlung des-Sterbekassenvereinsfür Volksschnllehrer der Prov. Branden-
barg. Das geistliche 2c. Ministerium. Die Kölner Angelegenheit. Remune-
ration fur stellvertretende Lehrer. Geprtifte Lehrerinnen in der Rheinprovinz.

» »

»
Personalien); Halberstadt (Turnkursus

am Seminar); Aus Schleswig-Holstein (Schulkinder als Kellner. Preu-
Lehrer-Brandverein);Wunstorf (Präparandenanstalt); Hildesheim (Landwirth-
schaftltcheLehranstalt); Köln (Rektoren); Aus Böhmen (Allerlei aus dem

Schul- und Lehrerleben). Berliner-Nachrichten Vermischtes. Ver-
eins-Nachrichten Vakante Lehrerstellen. Anzeigen. —-

Icenigl Preussisehes,
«

G rossherzogl stillst-lies-
Hekzogl säehsisehes,

s .

» Perser sonenzdollerutsehes» sp- . Ull

Fürst1.«Rumänisehes-

Hof-Panoforte-u.Kunst-Institut
Magtlehurg, Berlinerstr Ur. 25 u. 26.

Beste»Bezugsquelle für preisgekrönte Piattino’s, Flügel,
Harmommns (Estey-Cottage-Orgeln) und Ocldrnck-Gemalde
Jedku gedenkenAkquisition durch leichteste, Ratenzahluugem
Ftuitiahrige kontraktlichc Garantie. Die Herren Lehrer er-

halte11·bekanntenRabatr. An- und Verkauf gebrauchter Instrumente.
Preislisten, Prospekte und illustrirte Kataloge gratis· 7

Wilhelm Himmel-,
Juhaber der Verdienst-Medaille für Kunst

und Wissenschaft-

ÄÆ

Verleg von R. l-. Frideriehs in Elherfech

Lehrbuch tler Sei-merkte als Leitfaden
beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. Blink.

5. Auüage. Preis brosehirt 3 Mark.

Lehrbuch cler treu-äs. sprache. von II. seiner.
1. Cursus. Preis eartonirt 1 Mark 50 Pf.

Speeiell für das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet, die das Fran-
zösisehe als erste fremde spreche lehren.

Probe-Exemplare 80]
werden von der Verlagshanillung gerne zur Vertiigung gestel t.

lE F

l JXutFrance-Verlangen ern-in Jede-, !
it welcher sich von dem Werthe des illustrirten ss

Buches: Dr. Llirt)’s Natnrhcilmetbode (E)0.»Aufl.)
überzeugen will, einen Auszug daraus gratis und I
franco zugesandt von Richter-KVersuchs-Anstaltin s

Leipzig· Kein Kranker versäume, sich den Auszug -

.

kommen zu lassen
lle

Für die Redaktion verantwortlich: Fr; Eduard Keller. —- Kommissions-Verlag von Robert Oppenheim in Berlin W., Karlshad g»

Druck von F. Striewing in Landsberg a. W.


